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1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

 
1.1. Produktidentifikator 
FA 480 2-K Flüssigabdichtung Komp. A 
 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs 
Versiegelung/Abdichtung (Das Produkt ist für den berufsmäßigen Verwender bestimmt) 
 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Firmenname:    IBC GmbH & Co. KG 
Straße:    Johann-Georg-Gademann-Straße 13 
Ort:    D-97424 Schweinfurt 
Telefon:   09721 / 948 50 80 
E-Mail:    info@ibc-sw.de 
Auskunftgebender Bereich: Dr. Gans-Eichler   e-mail: info@tge-consult.de 
    Chemieberatung GmbH  Tel.: +49(0)251/394868-69 
    Raesfeldstr. 22    www.tge-consult.de 
    D-48149 Münster 
1.4. Notrufnummer 
09721 / 948 50 85 - Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten erreichbar. 
 

 
2. Mögliche Gefahren 

 
 2.1. Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 Gefahrenkategorien 

  Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

  Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

 2.2. Kennzeichnungselemente 
 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 entfällt 
 

 2.3. Sonstige Gefahren 

 Basierend auf verfügbaren Daten enthält das Produkt keine PBT- oder vPvB-Stoffe > 0,1 %.  
Das Produkt enthält keine Stoffe mit Eigenschaften, die das endokrine System stören, in einer Konzentration von 
 > 0,1 %. 

  
 

3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen 

 
 3.2. Gemische 

Das Produkt enthält keine Stoffe, die gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 1272/2008 (CLP) (und 
nachfolgenden Änderungen und Anpassungen) als gefährlich für die Gesundheit oder die Umwelt eingestuft sind, in 
deklarationspflichtigen Mengen. 

   
 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

  
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise 
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt 
vorzeigen). 
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 Nach Einatmen 

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Bei Reizung der Atemwege 
Arzt aufsuchen. 

 
 Nach Hautkontakt 
 Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. 
 
 Bei Augenkontakt 

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt 
aufsuchen. 

 
 Nach Verschlucken 

Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). 
KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

 
 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 Es liegen keine Informationen vor. 
 
 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 Symptomatische Behandlung. 
 
  

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 
 5.1. Löschmittel 
 Geeignete Löschmittel 
 Kohlendioxid (CO2). Trockenlöschmittel. Alkoholbeständiger Schaum. Sprühwasser. 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 Keine 
 
 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 Einatmen von Verbrennungsprodukten vermeiden. 
 
 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
 Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. 
 
 Zusätzliche Hinweise 
 Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.   
 
 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 
 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
 Verfahren 
 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
 
 6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
 Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. 
 
 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 
aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Verschmutzte Gegenstände und Flächen  
unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. 

 
 6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7  
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
Entsorgung: siehe Abschnitt 13 
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7. Handhabung und Lagerung 

 
 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 Hinweise zum sicheren Umgang 

Handhaben Sie das Produkt, nachdem Sie alle anderen Abschnitte dieses Sicherheitsdatenblatts konsultiert haben. 
Vermeiden Sie die Verbreitung des Produkts in der Umwelt. Während des Gebrauchs nicht essen, trinken oder 
rauchen. 

 
 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 
 Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. 
 
 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Bewahren Sie das Produkt in deutlich gekennzeichneten Behältern auf. Behälter von unverträglichen Materialien 
fernhalten, siehe Abschnitt 10. 

 
 Lagerungshinweise 

Empfohlene Lagerungstemperatur: 20°C 
Schützen gegen: Licht. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze. Feuchtigkeit. 

 
 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung 

 
 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 Beachten Sie die üblichen Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien. 
 Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 

persönlicher Schutzausrüstungen. Für ausreichende Lüftung sorgen. 
 
Schutz- und Hygienemaßnahmen 

 Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, 
schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
 
Augen-/Gesichtsschutz 

 Schutzbrille tragen; Chemiebrille (wenn Spritzer möglich sind). DIN EN 166 
 
 Handschutz 
 Nicht notwendig. 

 
Körperschutz 

 Nicht notwendig. 
 
 Atemschutz 

Bei Überschreitung des Grenzwertes (z. B. TLV-TWA) des Stoffes oder eines oder mehrerer der im Produkt 
enthaltenen Stoffe wird das Tragen einer Maske mit Filter Typ B der Klasse (1, 2 oder 3) empfohlen. muss in Bezug 
auf die Grenzgebrauchskonzentration gewählt werden. (siehe Norm EN 14387). Bei Gasen oder Dämpfen anderer 
Art und / oder Gasen oder Dämpfen mit Partikeln (Aerosole, Dämpfe, Nebel etc.) sind Kombifilter vorzusehen. 
Die Verwendung von Atemschutzmitteln ist erforderlich, wenn die getroffenen technischen Maßnahmen nicht 
ausreichen, um die Exposition des Arbeitnehmers auf die berücksichtigten Schwellenwerte zu begrenzen. Der 
Schutz, den die Masken bieten, ist jedoch begrenzt. 
 
Für den Fall, dass der betreffende Stoff geruchlos ist oder seine Geruchsschwelle über dem relativen TLV-TWA 
liegt, und im Notfall ein Kreislauf-Pressluftatmer (siehe Norm EN 137) oder einen selbsttätigen Atemschutz tragen. 
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät Außenluft (siehe Norm EN 138). Für das Richtige 
Wahl des Atemschutzgerätes, siehe Norm EN 529. 

 
 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

 
 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
  

Aggregatzustand:   dickflüssig 
 Farbe:     nicht bestimmt  
 Geruch:    charakteristisch 
 pH-Wert bei 20°:   nicht bestimmt 
 

Zustandsänderungen 
 Schmelzpunkt:    nicht bestimmt 
 Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt 
 Sublimationstemperatur:  nicht bestimmt 
 Erweichungspunkt:  nicht bestimmt 
 Pourpoint:   nicht bestimmt 
 Flammpunkt:    >60°C 
 Weiterbrennbarkeit:   Keine selbstunterhaltende Verbrennung 
 
 Explosionsgefahren 
 keine 
 Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt 
 Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt 
 Zündtemperatur:  nicht bestimmt 
 
 Selbstentzündungstemperatur 
 Gas:    nicht bestimmt 
 Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt  
 
 Brandfördernde Eigenschaften 
 keine 
 Dampfdruck:   nicht bestimmt 
 Dichte:    1,2-1,3 
 Wasserlöslichkeit:  in Wasser löslich 
 
 Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln 
 nicht bestimmt 
 Dyn. Viskosität:   nicht bestimmt 
 Kin. Viskosität   nicht bestimmt 
 Dampfdichte:   nicht bestimmt 
 Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt 
  
 9.2. Sonstige Angaben 
 Festkörpergehalt:  nicht bestimmt 
 
 

10. Stabilität und Reaktivität 

 
 10.1. Reaktivität 
 Unter normalen Anwendungsbedingungen bestehen keine besonderen Reaktionsrisiken mit anderen Stoffen. 
 
 10.2. Chemische Stabilität 
 Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil 
 
 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
 Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 
 10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
 Schützen gegen: UV-Einstrahlung/Sonnenlicht/Hitze. 
 
 10.5. Unverträgliche Materialien 
 Keine bekannt. 
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 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 Keine bekannt. 
 

 

11. Toxikologische Angaben 

     
 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Es sind keine Episoden von Gesundheitsschäden durch die Exposition gegenüber dem Produkt bekannt. In jedem 
Fall wird empfohlen, unter Einhaltung der Regeln guter Arbeitshygiene zu arbeiten. 

 
 Akute Toxizität 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
  

Reiz- und Ätzwirkung 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Sensibilisierende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Aspirationsgefahr 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
11.2. Angaben über sonstige Gefahren 
Endokrinschädliche Eigenschaften 
Keine Daten verfügbar. 
 

 

12. Umweltbezogene Angaben 

 
12.1. Toxizität 
Das Produkt ist nicht geprüft 
 
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine Daten verfügbar 
 
12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Keine Daten verfügbar 
 
12.4. Mobilität im Boden 
Keine Daten verfügbar 
 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Basierend auf verfügbaren Daten enthält das Produkt keine PBT- oder vPvB-Stoffe in Prozent > 0,1 %. 
 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Basierend auf den verfügbaren Daten enthält das Produkt keine Stoffe, die in den wichtigsten europäischen Listen 
potenzieller oder mutmaßlicher endokriner Disruptoren mit Auswirkungen auf die zu bewertende Umwelt aufgeführt 
sind. 
 
Weitere Hinweise 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
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13. Hinweise zur Entsorgung 

 
 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
 Empfehlung 
 Empfehlungen zur Entsorgung 

Die Produktrückstände als solche sind als nicht gefährlicher Sonderabfall zu betrachten. 
Die Entsorgung muss unter Beachtung nationaler und ggf. lokaler Vorschriften einem zugelassenen 
Entsorgungsunternehmen übertragen werden.  
 
Kontaminierte Verpackungen müssen gemäß den nationalen Abfallbewirtschaftungsvorschriften einer Verwertung 
oder Entsorgung zugeführt werden. 

 
    

14. Angaben zum Transport 

 
 Landtransport (ADR/RID) 
 

14.1. UN-Nummer:      Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
 
14.3. Transportgefahrenklassen:    Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.4. Verpackungsgruppe:     Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
 
Binnenschiffstransport (ADN) 
14.1. UN-Nummer:      Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.3. Transportgefahrenklassen:    Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.4. Verpackungsgruppe:    Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
 
Seeschiffstransport (IMDG) 
14.1. UN-Nummer:      Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.3. Transportgefahrenklassen:   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.4. Verpackungsgruppe:     Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
 
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) 
14.1. UN-Nummer:      Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.3. Transportgefahrenklassen:    Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.4. Verpackungsgruppe:     Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
 
14.5. Umweltgefahren 
UMWELTGEFÄHRDEND: nein 
 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitt 6-8 
 
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 
 
Sonstige einschlägige Angaben 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. Frostfrei transportieren 
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15. Rechtsvorschriften 

  
 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch 
EU-Vorschriften 
Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU   Es liegen keine Informationen vor. 
 
(VOC): 
Angaben zur VOC-Richtlinie    Es liegen keine Informationen vor. 
2004/42/EG: 

 
Angaben zur SEVESO III-Richtlinie  Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie 
2012/18/EU: 
 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 
 

   

16. Sonstige Angaben 

 
  

- ADR: Europäisches Übereinkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße 
- CAS-NUMMER: Nummer des Chemical Abstract Service 
- CE-NUMMER: Identifikationsnummer im ESIS (Europäisches Altstoffarchiv) 
- CLP: EG-Verordnung 1272/2008 
- DNEL: Abgeleitetes Nicht-Effekt-Niveau 
- EC50: Konzentration, die 50 % der Testpopulation betrifft 
- EmS: Notfallplan 
- GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien 
- IATA DGR: Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter der International Air Transport Association 
- IC50: Konzentration der Immobilisierung von 50 % der getesteten Bevölkerung 
- IMDG: Internationaler Seeschifffahrtskodex für den Transport gefährlicher Güter 
- IMO: Internationale Seeschifffahrtsorganisation 
- INDEXNUMMER: Identifikationsnummer in Anhang VI der CLP-Verordnung 
- LC50: Tödliche Konzentration 50 % 
- LD50: Tödliche Dosis 50 % 
- OEL: Expositionsniveau am Arbeitsplatz 
- PBT: Persistent, bioakkumulierend und toxisch gemäß REACH 
- PEC: Vorhergesagte Umweltkonzentration 
- PEL: Vorhersehbares Expositionsniveau 
- PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 
- REACH: EG-Verordnung 1907/2006 
- RID: Vorschriften für die internationale Beförderung gefährlicher Güter mit der Bahn 
- STA: Acute Toxicity Estimate - TLV: 

Threshold Limit Value - TLV CEILING: 
Konzentration, die zu keinem Zeitpunkt der beruflichen Exposition überschritten werden darf. 

- TWA: Gewichteter durchschnittlicher 
Expositionsgrenzwert - TWA STEL: Kurzzeit-Expositionsgrenzwert 

- VOC: Flüchtige organische Verbindung - vPvB: Sehr persistent 
und sehr bioakkumulierend gemäß REACH - WGK: Wassergefährdungsklasse (Deutschland). 

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die 
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt 
bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit 
das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können 
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so 
gefertigte neue Material übertragen werden. 


